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Öffentliche Verhandlungen November 2025
	Datum
	Zeit
	Proz. Nr.
	Gegenstand

	04.11.25
	14:00
	515-2025-11
	Gewerbmässiger Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB etc.

[bookmark: _GoBack]Im Zeitraum vom 24. Januar 2025 und 12. Februar 2025, soll der Beschuldigte mehrere Diebstähle und betrügerische Missbräuche einer Datenverarbeitungsanlage jeweils in Verbindung mit mehreren Hausfriedensbrüchen in Graubünden und St. Gallen begangen haben. Er soll dabei in der Absicht, sich einen ihm nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen gehandelt und die entsprechenden Liegenschaften einzig betreten haben, um darin die Diebstähle zu begehen, d.h. gegen den Willen der jeweiligen Hausrechtsinhaber, und somit unrechtmässig. Die bei den Diebstählen und betrügerischen Missbräuchen der Datenverarbeitungsanlagen erbeuteten Gegenstände sowie das erbeutete Bargeld habe er für seinen Lebensunterhalt und insbesondere für die Beschaffung und den Konsum von Betäubungsmitteln verwendet und dabei gewerbsmässig gehandelt. Der Gesamtdeliktsbetrag belaufe sich auf CHF 13'993.95. Er habe zudem zwischen August 2022 bis letztmals dem 12. Februar 2025 ein bis zwei Mal wöchentliche Marihuana gelegentlich Kokain in unbekannten Ortschaften in der Schweiz konsumiert.


	06.11.25
	14:00
	135-2025-683
	Forderung aus Mietverhältnis

Der Kläger fordert die Mängelbehebung (Motorenlärm Gastro-Küchenventilator, Sonnenschutz) an der 1.5 Zi-Wohnung sowie eine angemessene Mietzinsreduktion bis zur Behebung der Mängel.


	11.11.25
	14:00
	115-2025-6
	Forderung aus Arbeitsrecht

Der Kläger fordert CHF 40'074.27 zzgl. Zins und gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge. Zwischen dem Kläger und der Beklagten ist strittig, ob die Beklagte dem Kläger im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch ein Feriensaldo abzugelten hat.


	12.11.25
	09:00
	535-2025-398
	mehrfacher Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB etc. 

Der Beschuldigte soll mehrere (teilweise geringfügige) Diebstähle jeweils in Verbindung mit mehreren Hausfriedensbrüchen in Graubünden begangen haben. Er soll dabei in der Absicht, sich einen ihm nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen gehandelt und die entsprechenden Liegenschaften einzig betreten haben, um darin die Diebstähle zu begehen, d.h. gegen den Willen der jeweiligen Hausrechtsinhaber, und somit unrechtmässig. Ebenso habe der Beschuldigte am 29. Januar 2023 einen Personenwagen gelenkt, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe und dabei ein Sachschaden von gesamthaft CHF 5'100.00 entstanden sei. Der Beschuldigte habe das Fahrzeug in angetrunkenem Zustand gelenkt und dies obschon ihm das Strassenverkehrsamt Graubünden den Fahrausweis entzogen habe. Ebenso habe der Beschuldigte unerlaubter Weise ein Fahrzeug entwendet. Der Beschuldigte habe ausserdem mehrfach Betäubungsmittel konsumiert und ohne gültigen Fahrausweis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren.


	12.11.25
	14:00
	135-2025-694
	Forderung

Die Klägerin fordert CHF 1'352.75, nebst Zins zu 5 % seit dem 12.11.2024 für die geleisteten Arbeiten am Auto des Beklagten. Zudem beantragt sie die Beseitigung des Rechtsvorschlags des Beklagten. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten


	14.11.25
	09:00
	135-2025-685
	Forderung aus Kaufvertrag

Die Klägerin fordert CHF 2'270.10 nebst Verzugszins von 5% zuzüglich Zahlungsbefehlskosten von CHF 79.00 und die Kosten des Schlichtungsverfahrens von CHF 350.00. Zudem beantragt die Klägerin die Aufhebung des Rechtsvorschlags. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. 


	19.11.25
	09:00
	535-2025-373
	Mehrfache Pornografie gemäss Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz StGB etc. 

Zwischen dem 2. November 2024 und dem 9. November 2024 und zwischen dem 2. Januar 2025 und dem 3. Januar 2025 soll  der Beschuldigte von seinem Wohnort in 7000 Chur wissentlich und willentlich über den kostenlosen Messenger-Dienst "KIK" 28 Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt sowie 19 Videodateien mit deliktspezifischen Präferenzindikatoren namentlich nicht bekannten Nutzern zur Verfügung gestellt haben, womit er diese Videodateien in Verkehr brachte, was ihm bewusst gewesen sein solle bzw. was er zumindest in Kauf genommen haben soll.
Zudem habe er auf seinen Mobiltelefonen im Zeitraum zwischen dem 2. November und dem 4. März 2025 wissentlich und willentlich rund 40 unterschiedlichen Videodateien und 10 unterschiedliche Bilddateien mit tatsächlichen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen besessen und konsumiert.


	21.11.25
	09:00
	515-2025-13
	Brandstiftung gem. Art. 221 Abs. 2 StGB, üble Nachrede gem. Art. 173 StGB, falsche Anschuldigung gem. Art. 303 Ziff. 1 Abs. 2 StGB etc.

Am 9. Juli 2024, um zirka 07:30 Uhr, habe der Beschuldigte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einem Feuerzeug leere "Bananen"- bzw. Kartonschachteln angezündet, welche auf dem Boden zwischen dem 1. OG und dem 2. OG aufeinandergestapelt gewesen seien. Danach habe der Beschuldigte das Gebäude über die Haupteingangstüre für einen Spaziergang mit seinem Hund verlassen. Innert Minuten hätten sämtliche Kartonschachteln (ungefähr 9 Stück) und eine danebenstehende Kofferraumabdeckung Feuer gefangen, was im Treppenhaus zu einem Brand mit starker Rauch- und Hitzeentwicklung geführt habe, welcher von der Feuerwehr habe gelöscht werden müssen. Wegen des Brandes hätten die Tante und die Mutter des Beschuldigten die gemeinsam mit dem Beschuldigten bewohnte und nur über dieses Treppenhaus erschlossene Wohnung im 2. OG des Gebäudes nicht mehr verlassen können. Sie seien damit konkret in Gefahr gewesen, durch den Brand zumindest verletzt zu werden und hätten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet werden müssen. An dem Gebäude sei infolge des Brandes ein Sachschaden von rund CHF 31'000.00 entstanden. Der Beschuldigte habe mit dem Anzünden der Kartonschachteln wissentlich und willentlich einen Brand von erheblichem Ausmass entfacht. Zugleich habe er gewusst, dass sich seine Tante und seine Mutter in der Wohnung im 2. OG aufhalten würden und er mit seinem Vorgehen diese Menschen der nahen Gefahr aussetzen würde, durch den Brand verletzt oder sogar getötet zu werden. Eventualiter habe der Beschuldigte ernsthaft damit rechnen müssen und er habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass er mit dem Anzünden der Kartonschachteln einen Brand von erheblichem Ausmass entfachen und dadurch fremdes Eigentum schädigen würde.

Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am 27. Oktober 2023 per A-Post ein von ihm zuvor an einem unbekannten Ort verfasstes Schreiben der A.___AG und B.___ AG gesendet zu haben. Das anonym, ohne Absenderangaben, verfasste Schreiben habe den Titel "Garage C.___" getragen und den folgenden Inhalt gehabt: "Ich bitte sie ab sofort keine Fahrzeuge mehr an der Garage C.___ zu bringen da er ein Betrüger ist und illegale Sachen an den Fahrzeugen macht, betrifft felgen wo nicht erlaubt sind. Und auch teile in die fahrzeuge einbaut wo gebraucht sind und als neu verkauft ich bitte sie diese sache ernst zu nehmen und hoffe das sie das akzeptiern es geht um ihre Sicherheit". 

Zudem habe D.___ am 12. Februar 2024 von seinem Vorgesetzten ein Schreiben ausgehändigt erhalten, welches der Beschuldigte zuvor an einem unbekannten Ort verfasst und dorthin gesendet habe. Als eigene Anschrift (Absenderangaben) habe oben links auf diesem Schreiben der Name und die Adresse von E.___ und F.___ figuriert. Das Schreiben habe den folgenden Inhalt gehabt: "Sehr geehrter Herr D.___ Wir die Obengenannten Personen werden dafür sorgen, dass sie mit Ihrem Fahrzeug Jeep CJ 5 Tödlich verunglücken, da sie ein Verdammtes Arschloch sind und auch ein verdammter Lügner wir werden dafür sorgen das ins Gefängnis gehen müssen und sie auch für ihr ganzes Leben dort Hocken werden. Ich E.___ habe genug mittel dafür in der Hand. Wir wünschen Ihne noch ein schönes Leben im Knast Mit den besten Grüßen".

Weiter sei im Frühjahr 2024 beim Regionalgericht G.___ eine zivilrechtliche Streitigkeit zwischen den Klägern dem Beschuldigten und der Tante des Beschuldigten gegen die Beklagten E.___ und F.___ betreffend Erstreckung des Mietverhältnisses hängig gewesen. Für den 7. März 2024 sei eine Hauptverhandlung angesetzt gewesen. Am 14. Februar 2024 sei beim Regionalgericht G.___, adressiert an H.___, per Post ein Schreiben eingegangen, welches der Beschuldigte zuvor auf dem PC an seinem Wohnort verfasst und dann versendet habe. Als eigene Anschrift (Absenderangaben) habe oben links auf diesem Schreiben der Name und die Adresse von E.___ und F.___ figuriert. Das Schreiben habe den folgenden Inhalt gehabt: "Betrifft Proz Nr. xxx-xxxx-xx Sollten wir die Obengenannten Person den Prozess, nicht Gewinnen werden wir euch alle im ganzen Gericht Umbringen. Mit den besten Grüßen". 

Am 16. Februar 2024 habe I.___ an seinem Wohnort per Post ein Schreiben zugestellt erhalten, welches der Beschuldigte zuvor an einem unbekannten Ort verfasst und dorthin gesendet habe. Als eigene Anschrift (Absenderangaben) habe oben links auf diesem Schreiben der Name und die Adresse von E.___ und F.___ figuriert. Das Schreiben habe den folgenden Inhalt gehabt: "Sehr gerreter Herr I.___ Ich werde dafür sorgen das sie um das Leben kommen, sie Können gerne zu mir Kommen aber ich sage ihnen das, das für sie tödlich enden kann, ich weiss nämlich das sie der Kollege von [Beschuldigter] und auch D.___ sind, in meinen Augen sind sie ein Verdammter Ziegeuner und solche Leute Haben in meinen Augen in der Schweiz nichts zu suchen schauhen sie einfach das sie nie mehr in meine nahe kommen ansonsten sind sie Kaputt das Schwöre ich ihnen Hochachtungsvoll E.___ und F.___".

Am 16. Februar 2024 oder in den Tagen davor habe E.___ an seinem Wohnort per Post ein Schreiben zugestellt erhalten, welches der Beschuldigte zuvor an einem unbekannten Ort verfasst und dorthin gesendet habe. Das anonym, ohne Absenderangaben, und auf Italienisch verfasste Schreiben habe den Titel "Stai uccidendo te stesso e tua moglie" getragen [freie Übersetzung: "Du bringst dich und deine Frau um"] und habe den folgenden Inhalt gehabt: "Dopo averricevuto la lettera, ucciderai te stesso e tua moglie con un colpo pulito alle 21. Se non lo fai, faremo esplodere la bomba che e rimasta in casa tua. Perché la nostra bomba è molto efficacee distrugge tutto. Ti diciamo di non andare alla polizia, potrebbe esserti fatale. Ti abbiamo nelle nostre mani perché hai già un'auto scomparsa per noi nella guale sonoi già avvenuti degli omicidi. Cordiali saluti Don P" [freie Übersetzung: “Nachdem du den Brief erhalten hast, bringst du dich und deine Frau mit einem sauberen Schuss um 21 [Uhr] um. Wenn du das nicht tust, zünden wir die Bombe, die in deinem Haus zurückbleibt. Weil unsere Bombe ist sehr effektiv und zerstört alles. Wir raten dir nicht zur Polizei zu gehen, es könnte dein Ende sein. Wir haben dich in der Hand, weil wegen uns schon ein Auto von dir verschwunden ist, in dem bereits Morde geschehen sind. Freundliche Grüsse Don P']. 

Am 26. März 2024 sei beim Kommando der Kantonspolizei Graubünden in Chur per Post ein Schreiben eingegangen, welches der Beschuldigte zuvor auf dem PC an seinem Wohnort verfasst und dann versendet habe. Als eigene Anschrift (Absenderangaben) habe oben links auf diesem Schreiben der Name und die Adresse von E.___ und F.___ figuriert. Das Schreiben habe den folgenden Inhalt gehabt: "Wir die Obgenannten Personen werden dafür sorgen das das Polizeikommando in die Luft gesprengt wird wir haben genügend Mittel zu Verfügung, den Drohbrief an das Regionalgericht G.___ Haben wir E.___ und F.___ Geschrieben sie können gerne eine Haus dursuchung bei uns machen und auch die Garage dursuchen, den Brief an das Regionalgericht G.___ hat ja für uns etwas Gebracht da wir ja den prozess gewonnen haben, wir wiesen das wir sehr grosse Fehler gemacht haben. Wir Bitten sie auch um eine Festnahme von Uns Mit den Besten Grüssen aus J.___ E.___ und F.___".

Schliesslich wird dem Beschuldigten vorgeworfen, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 9. Juli 2024, 18:20 Uhr, wissentlich und willentlich vier von fünf Radmuttern des rechten Hinterrades des Personenwagens Volvo V70 gelöst zu haben. Das Fahrzeug sei auf K.___ eingelöst gewesen, aber ausschliesslich von D.___ oder dem Beschuldigten gelenkt worden. Der Beschuldigte habe mit dieser Manipulation erreichen wollen, dass sich das rechte Hinterrad des Fahrzeuges während einer nächsten Fahrt ablöse und dies zu einem Unfall führe, welcher für die Fahrzeuginsassen mit der nahen Möglichkeit des Todeseintritts verbunden sei. Am 9. Juli 2024, 18:20 Uhr, hätten D.___ als Lenker sowie die Mitfahrerinnen die Tante und die Mutter des Beschuldigten das manipulierte Fahrzeug bestiegen. Nach kurzer Fahrt hätten die Fahrzeuginsassen bemerkt, dass das rechte Hinterrad lose gewesen sei und hätten deshalb mit dem Fahrzeug angehalten, noch bevor etwas Schlimmeres geschehen sei.


	27.11.25
	09:00
	535-2025-310
	Mehrfacher Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, mehrfacher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB, geringfügiger Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB etc.

In der Zeitspanne zwischen dem 10. Juli 2023 und dem 20. Januar 2024 soll der Beschuldigte in Chur, Domat/Ems und Sargans diverse Vermögensdelikte, insbesondere
Einbruch-, Einschleiche- sowie Ladendiebstähle sowie einen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage begangen haben, um sich auf diese Weise jeweils einen ihm nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen. Der Beschuldigte habe dabei mehrfach in Diebstahlsabsicht respektive gegen den Willen der Berechtigten unrechtmässig Warenläden und Liegenschaften betreten. Ausserdem habe sich der Beschuldigte trotz rechtskräftigem Wegweisungsentscheid in der Schweiz aufgehalten. Zuletzt habe der Beschuldigte mehrfach die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte gewesen sei. 




Hinweise:
Aufnahmen von Bild und Ton sind im gesamten Gerichtsgebäude untersagt. 
Die weiteren, im Internet unter www.justiz-gr.ch publizierten Hinweise sind ebenfalls zu beachten. 

Erklärungen:
Die Instanz und das Rechtsgebiet lässt sich aus der Verfahrensnummer aufschlüsseln:
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image1.jpeg




